
Merkblatt zur extensiven 
Flachdachbegrünung

Qualitativ hochwertige Dachbegrünungen sind eine 
sinnvolle und wirtschaftliche Investition in die Zu-
kunft – für Bauherrschaften ebenso wie für unsere 
Umwelt. Begrünte Flachdächer können wertvolle 
Ersatzlebensräume für die Pflanzen- und Tierwelt 
im Siedlungsraum sein und über die Optimierung 
des Wasserrückhaltevermögens der Dächer einen 
wichtigen Beitrag für den natürlichen Wasserkreis-
lauf leisten. Ausserdem senken sie lokal die Tempe-
raturen und wirken so dem städtischen Hitzeinsel-
effekt entgegen.
Die fachgerechte Kombination von Dachbegrünung 
und Photovoltaikanlage bringt Vorteile sowohl für 
die Energiegewinnung wie auch für die ökologische 
Vielfalt. Der Kühleffekt der Begrünung erhöht den Unterlagen zum Verfahren

Gründächer – Eine Chance für eine ökologische 
und klimaangepasste Siedlungsentwicklung

Für zusammenhängende Dachflächen von mehr als 
200 m² sind vor Baubeginn dem Bau- und Umwelt-
departement ein Dachgestaltungsplan und ein De-
tailschnitt 1:20 mit Angaben zum Schichtaufbau und 
zur Begrünung zur Genehmigung einzureichen.

Dieses Merkblatt entstand im Auftrag der Regionalkonferenz 
Umweltschutz (RKU) in Zusammenarbeit der Gemeinden 
Dierikon, Ebikon, Emmen, Horw, Kriens, Luzern, Meggen, 
Neuenkirch, Udligenswil und der Schweizerischen Fachver-
einigung für Gebäudebegrünung – SFG (www.sfg-gruen.ch).

Bautechnischer Ausführungs-
standard

– SIA Norm 312 Begrünung von Dächern
– SIA Norm 271 Abdichtung von Hochbauten 
– Richtlinie Solaranlagen des Kantons Luzern 

(2021)
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Bei der Umweltberatung Luzern (041 412 32 32, 
info@umweltberatungluzern.ch) oder über das 
Internet (www.gruendach-luzern.ch) erhalten Sie 
weitere Informationen zum Thema Gründächer.

Gesetzliche Grundlage
Das Bau- und Zonenreglement der Stadt Kriens, 
Art. 35, schreibt vor, dass Dächer bis 5° Neigung 
und mit einer Fläche von mehr als 25 m², die nicht 
als Terrasse genutzt werden, extensiv zu begrünen 
oder für die Energiegewinnung zu nutzen sind. 

Für die Flachdachbegrünung gelten folgende 
Mindestanforderungen:
– Schichtstärke von mindestens 10 cm Substrat 

(lose Schüttung).
– Gesamte Wasserrückhaltekapazität von mindes-

tens 45 l/m² (Sickerwasservolumen + Volumen 
des pflanzenverfügbaren Wassers).

– Verwendung einer Samenmischung mit stand-
ortgerechten und naturraumtypischen Arten.

– Bei zusammenhängenden Flachdachflächen 
von mehr als 200 m2: Einrichtung von einzelnen 
Substraterhöhungen (Substratschicht bis 20 cm) 
mit einer Fläche von jeweils ca. 10–15 m².

Die Flachdachflächen sind bei der Erstellung mit 
einer geeigneten Samenmischung aktiv zu begrü-
nen. Der optimale Saatzeitpunkt liegt zwischen An-
fang März und Ende April. Es wird empfohlen, eine 
der drei für die Region Luzern entwickelten Samen- 
mischungen zu verwenden (Bezugsmöglichkeiten 
unter www.gruendach-luzern.ch):
– Luzerner Mischung 1: für sonnige Standorte 

mit Substrathöhen von > 8 cm
– Luzerner Mischung 2: für Dächer 

mit Solaranlagen 
– Luzerner Mischung 3: für Retentionsdächer 

mit künstlichem Wassereinstau

Wirkungsgrad der Solaranlage, umgekehrt sorgt 
der Schattenwurf der Solarmodule für zusätzliche 
Nischen.

Gründächer erbringen ausserdem folgende Leis-
tungen:
– Höhere Aufenthaltsqualität im Arbeits- und 

Wohnumfeld
– Filterung und Bindung von Luftschadstoffen 

wie Feinstaub
– Verbesserung des Wärme- und Kälteschutzes 

von Gebäuden
– Verbesserung des Schallschutzes
– Längere Lebensdauer der Dachabdichtung



Dachbegrünungen und 
Solaranlagen
Eine gelungene Kombination von Solaranlage (Pho-
tovoltaik-Anlage oder thermische Solaranlage) und 
Extensivbegrünung, die unter gestalterischen, öko-
logischen und energetischen Gesichtspunkten 
gleichermassen befriedigt, erfordert einen koordi-
nierten Planungsprozess unter frühzeitigem Beizug 
der verschiedenen Fachplaner.
Relevante Planungsgrundlagen sind die SIA-Norm 
312 und die Solarrichtlinie des Kantons Luzern (2021). 
Wichtige Planungsentscheide betreffen die Anord-
nung (Varianten «Reihe», «Schmetterling», «Dächli») 
und Ausrichtung (Ost-West, Süd) bzw. Neigung der 
Solarmodule sowie die Art und Höhe der Aufstän-
derung der Systeme. 
Um die Anforderung der Solarrichtlinie einer parallel 
zum Dachrand angeordneten, kompakten Anlage zu 
erfüllen, ist eine gute Abstimmung mit den weiteren 
Dachaufbauten erforderlich. Weitere Informationen 
finden sich in den Musterplänen.

Erfolgsfaktoren für eine Kombination von 
Photovoltaikanlage und Extensivbegrünung
Mit folgenden Massnahmen kann sichergestellt 
werden, dass die aufwachsenden Pflanzen die So-
laranlage nicht verschatten und es zu keiner Er-
tragsminderung kommt: 
– Aufständerung der Solaranlage: Dank eines 

Mindestabstands der Module zur Vegetations-
tragschicht von mindestens 20 cm haben die 
Pflanzen genügend Raum zum Wachsen.  

– Ausreichender Abstand zwischen den Modu-
len: Ein Mindestabstand von 60 cm gewährleis-
tet die Zugänglichkeit für Unterhaltsarbeiten 
und Grünpflege. 

– Angepasste Substrathöhen und Begrünung: 
Reduktion der Schichthöhen und Verwendung 
einer niedrig-wachsenden Begrünung auf 
einem 30–50 cm breiten Streifen vor der tiefer-
liegenden Seite der Solarmodule. 

– «Spalt» zwischen Modulen vermeiden: Hier auf-
wachsende Pflanzen lassen sich nur schwer 
entfernen. Deshalb schliessen der Lücke durch 
geeignete konstruktive Massnahmen. 

– Angepasstes Unterhaltskonzept: Regelmässige 
Pflegedurchgänge zur Entfernung nicht er-
wünschter höherwüchsiger Pflanzen.

Flachliegende Module – Trennung von Solar- 
anlage und Begrünung erforderlich 
Lässt sich eine flächige Kombination von Dachbe-
grünung und Solarenergienutzung nicht realisieren, 
können die beiden Nutzungen auf unterschiedli-
chen Teilbereichen des Flachdachs umgesetzt wer-
den. Unter flachliegenden Modulen ist die Verwen-
dung einer Vegetationstragschicht nicht zu empfeh-
len.  Die Retention ist mit einer technischen Lösung 

Dachbegrünungen und 
Regenwasserretention
Ein ökologisch hochwertiges Gründach wirkt wie 
ein Schwamm: Es hält das anfallende Nieder-
schlagswassers mehrheitlich zurück und gibt es 
verzögert, durch Verdunstung, wieder ab. Dadurch 
wirkt die Dachbegrünung temperaturausgleichend, 
sowohl auf das Gebäude als auch auf das städtische 
Mikroklima. 
Den Zielwert für die Wasserrückhaltung (= Reten- 
tionsleistung) gibt der Generelle Entwässerungs-
plan (GEP) der Gemeinde vor. Das GEP definiert den 
zu erreichenden Abflussbeiwert [C] oder eine Ein-
leitbeschränkung in Liter pro Sekunde. Die Regen-
wasserretention ist insbesondere von folgenden 
Faktoren abhängig:
– Wasserspeicherkapazität der Vegetations- 

tragschicht (Substrateigenschaften, Dicke) 
– Einbau zusätzlicher Wasserspeicherschichten 

(z. B. Speichermatten)
– Anstauhöhe (Gestaltung der Einlaufsituation 

der Dacheinläufe und Notüberläufe)
– Einrichtung von Drainageelementen
– Art der Vegetation / Bepflanzung (Deckungs-

grad, Wuchsform)

Auf einem extensiv begrünten Flachdach mit einer 
Substratstärke > 10 cm kann ein Abflussbeiwert [C] 
von < 0.4 erreicht werden.
Auf Dachflächen, wo kein Vegetationssubstrat einge-
setzt werden kann, müssen andere Retentionsmass- 
nahmen ergriffen werden (z. B. Speichermatten).

Dachbegrünung und 
Biodiversität
Die Beschaffenheit und die Aufbaustärke des Subs-
trats bestimmen die Wuchs- und Lebensbedingun-
gen der Pflanzen auf dem Flachdach. Als Anforde-
rungen an den Wasserhaushalt definiert die SIA 312: 
«Relevante Wasserspeicherkapazität» ≥ 50 Vol.-% 
und «Nutzbare Feldkapazität» ≥ 25 Vol.-%. Unter-
schiedliche Substrathöhen (5–20 cm) und die Kom-
bination verschiedener Substrate erhöhen die Ar-
tenvielfalt und fördern ein abwechslungsreiches 
und buntblühendes Erscheinungsbild der Dächer. 

Vielfalt durch besondere Lebensraum- 
elemente fördern
Der ökologische Wert eines begrünten Flachdachs 
wird durch die Schaffung besonderer Lebensraum-
elemente zusätzlich gesteigert. Davon profitieren 
Wildbienen, Schmetterlinge, Käfer, Libellen, Vögel 
und viele andere Arten. Besonders zu empfehlende 
Massnahmen sind:
– Einbau von Sandlinsen als Nistplätze für 

Wildbienen
– Platzierung von Totholz und Astmaterial
– Einrichtung von offenen Wasserflächen
– Initialpflanzungen ökologisch besonders 

wertvoller Arten 
– Ergänzende Fassadenbegrünung zur besseren 

Vernetzung von Flachdach- und Gartenlebens-
räumen

Regionales Saatgut wählen – 
«Luzerner Mischung»
Entscheidend für eine ökologisch wertvolle Begrü-
nung ist der Einsatz von geeignetem Saatgut, das 
möglichst aus der Region stammt. Es ist an den 
Standort angepasst und besteht aus naturraum- 
typischen, einheimischen Wildpflanzen. Für die Re-
gion Luzern wurden drei verschiedene Samenmi-
schungen entwickelt, die in Kombination mit Se-
dum-Sprossen-Saaten eingesetzt werden: 1= Stan-
darddächer; 2 = Solardächer; 3 = Retentionsdächer. 
Wichtig sind der optimale Ansaatzeitpunkt (April 
bis Juni) und die fachgerechte Anfangspflege. Wei-
tere Infos (z. B. Artenzusammensetzung, Bezugs-
möglichkeiten) unter www.gruendach-luzern.ch.

zu gewährleisten. Die ökologische Leistung, die auf 
der Fläche der Solaranlage entfällt, sollte mit einer 
höheren ökologischen Qualität der begrünten Dach-
flächen oder mit zusätzlichen Massnahmen im Aus-
senraum kompensiert werden. Details dazu gibt die 
kommunale Rechtsgrundlage vor.
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